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Gesetzesänderungen 2016 

Gesetzesänderungen für Steuerzahler 
 Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer steigt  
Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer steigt um 180 Euro auf 8652 Euro. 
Das heißt, es werden bei einem Ledigen erst ab einem zu versteuernden 
Einkommen von mehr als 8652 Euro im Jahr Steuern fällig. Bei Ehepaaren oder 
eingetragenen Lebenspartnern verdoppelt sich der Betrag auf 17.304 Euro. 
Grenzsteuersatz erhöht sich  
Um Mehrbelastungen der Steuerzahler durch das Zusammenspiel von 
Lohnsteigerungen, höheren Steuersätzen und Preiserhöhungen einzudämmen, 
werden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs leicht verschoben. Das heißt, der 
sogenannte Grenzsteuersatz gilt jeweils erst bei einem etwas höheren Einkommen. 
Das dämpft den Effekt der „kalten Progression“ – die Steuerzahler haben unterm 
Strich etwas mehr Geld in der Tasche. 
Mehr Unterhalt als Sonderausgaben absetzbar  
Mit Anhebung des Existenzminimums sind auch 180 Euro höherer Unterhalt als 
außergewöhnliche Belastung absetzbar. Unterhaltszahlungen an den geschiedenen 
oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner können laut Steuerzahlerbund bis zu 
einem Betrag von 13.805 Euro im Jahr als Sonderausgaben abgesetzt werden. 
Freibeträge bei Lohnsteuer-Ermäßigung länger gültig  
Erwarten Arbeitnehmer hohe Werbungskosten, Sonderausgaben oder 
außergewöhnliche Belastungen, können sie beim Finanzamt einen Freibetrag 
beantragen. Damit wird bereits bei der monatlichen Lohnsteuer ein zu hoher 
Steuerabzug vermieden. Ab 2016 sind diese Freibeträge zwei Jahre gültig. Bisher 
mussten sie jährlich neu beantragt werden. 
Mehr Vorsorgeaufwendungen absetzbar  
Vorsorgeaufwendungen für das Alter können nach Darstellung des 
Steuerzahlerbundes steuerlich besser abgesetzt werden. Für die Berücksichtigung 
der Sonderausgaben gelte ein Höchstbetrag von 22.767 Euro (2015: 22.172 Euro). 
2016 könnten maximal 82 Prozent (2015: 80 Prozent) abgesetzt werden. Das 
bedeute, Alleinstehende könnten 18.669 Euro, Ehepaare und eingetragene 
Lebenspartner 37.338 Euro geltend machen. Bei Arbeitnehmern, die in die 
gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, werde der steuerfreie Arbeitgeberanteil 
von den Vorsorgeaufwendungen abgezogen. 
Elektroautos von der Kfz-Steuer befreit 
 Reine Elektrofahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2016 zugelassen werden, werden 
laut Steuerzahlerbund für fünf Jahre von der Kfz-Steuer befreit. 
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Gesetzesänderungen für Sparer 
Freistellungsaufträge nur noch mit Steuer-ID gültig  
Freistellungsaufträge sind nach Angaben des Steuerzahlerbundes nur noch mit 
Steuer-ID gültig: Ab dem 1. Januar 2016 seien Freistellungsaufträge nur noch 
wirksam, wenn die Steuer-Identifikationsnummer des Sparers vorliege. 
Laut Verband der Lohnsteuerhilfevereine läuft die Übergangszeit, für die bei Banken 
vor 2011 erteilte Freistellungsaufträge ohne Steuer-ID noch weiter gelten, Ende 2015 
aus. Ein neuer Freistellungsauftrag muss nach Angaben des Bankenverbandes vom 
Kunden aber nicht gestellt werden. Sollte die Steuer-ID fehlen, reiche es, diese der 
Bank mitzuteilen. (Weiterlesen: Was ändert sich ab 2016 beim Freistellungsauftrag?) 
IBAN wird für Privatleute Pflicht 
 Verbraucher können nur noch bis zum 1. Februar 2016 weiter ihre Kontonummer 
und Bankleitzahl für Bankgeschäfte nutzen. Ab dann müssen auch Privatpersonen 
die internationale Kontonummer IBAN (International Bank Account Number) 
verwenden. Diese Verpflichtung bestand für Unternehmen und Vereine schon länger. 
BIC entfällt EU-weit 
 Der BIC (Bank Identifier Code) muss bereits seit dem 1. Februar 2014 bei 
Zahlungen innerhalb Deutschlands nicht mehr angegeben werden. Ab dem 1. 
Februar 2016 entfällt er  auch bei grenzüberschreitenden Zahlungen innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EU, Island, Liechtenstein und Norwegen). Benötigt 
wird der BIC dann nur noch bei Zahlungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (etwa in die Schweiz oder Monaco). 
Konto für jedermann  
Spätestens ab Mitte nächsten Jahres soll in Deutschland jeder das Recht auf ein 
Bankkonto haben – auch Obdachlose und Flüchtlinge. Banken dürfen künftig 
niemandem mehr die Eröffnung eines Girokontos verwehren. Das Recht auf ein 
Konto gilt für jeden Menschen, der sich legal in einem EU-Land aufhält. Bisher gab 
es in Deutschland nur eine freiwillige Selbstverpflichtung für Banken. 
Die Beratungen von Bundestag und Bundesrat könnten im Frühjahr 2016 
abgeschlossen sein. Die EU-Zahlungskonten-Richtlinie muss bis 18. September 
2016 in nationales Recht umgesetzt sein. 
Besserer Schutz vor hohen Dispozinsen 
 Verbraucher sollen künftig besser vor hohen Dispozinsen geschützt werden. Ein 
entsprechender Gesetzentwurf wurde vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht, 
aber noch nicht endgültig verabschiedet. 
Vorgesehen ist, dass Banken und Sparkassen ein Gespräch über kostengünstigere 
Alternativen anbieten müssen, wenn jemand seinen Dispokredit ein halbes Jahr lang 
zu durchschnittlich mehr als 75 Prozent ausschöpft oder sein Konto stark überzieht. 
Die aktuellen Zinssätze müssen im Internet veröffentlicht werden. (Weiterlesen: Neue 
Regeln für Dispozinsen) 

Gesetzesänderungen für Familien 
Kindergeld und Kinderfreibetrag steigen 
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 Der Kinderfreibetrag wird 2016 auf 4608 Euro im Jahr angehoben. Er steigt um 96 
Euro pro Kind, 48 Euro für jeden Elternteil. Das wirkt sich laut Neuem Verband der 
Lohnsteuerhilfevereine (NVL) vor allem bei höherem Einkommen steuermindernd 
aus. Der Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung bleibt unverändert. 
Die Summe der Freibeträge beträgt damit 2016 pro Kind und Jahr 7248 Euro. 
Das Kindergeld wird ab 2016 um weitere 2 Euro je Kind und Monat angehoben. Das 
Kindergeld für das erste und das zweite Kind beträgt damit monatlich jeweils 190 
Euro, für das dritte Kind 196 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 
221 Euro. Vom kommenden Jahr an muss die Steuer-ID des Kindes sowie des 
Elternteils, das Kindergeld erhält, angegeben werden. 
Der Kinderzuschlag für Geringverdiener steigt um 20 Euro auf 160 Euro. 
Steuer-ID wird beim Kindergeld Pflicht 
 Die Steuer-ID ist ab dem 1. Januar 2016 gesetzliche Voraussetzung für den 
Kindergeldanspruch. Eltern, die für ein Neugeborenes Kindergeld beantragen, 
müssen also ab dem 1. Januar auf dem Kindergeldantrag die Steuer-ID des Kindes 
angeben. Damit soll sichergestellt werden, dass für jedes Kind nur einmal Kindergeld 
gezahlt wird. Kindergeldberechtigte, von denen noch keine Steuer-ID vorliegt, will die 
Familienkasse im Laufe des Jahres anschreiben. (Weiterlesen: Steuer-ID beim 
Kindergeld – was Eltern jetzt wissen müssen)  
BAFög steigt 
Mit Beginn des Schuljahres 2016 beziehungsweise ab dem Wintersemester 2016/17 
werden laut Verbraucherzentralen die BAföG-Bedarfssätze um sieben Prozent 
angehoben: Studierende mit eigener Wohnung könnten dann bis zu 735 Euro 
monatlich erhalten. Wer noch bei den Eltern wohne, könne maximal 537 Euro BaföG 
beziehen. 

Gesetzesänderungen für Patienten 
Kürzere Wartezeiten auf Arzttermine 
 Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) sollen bei der Suche 
nach einem Facharzttermin helfen. Sie sollen den Versicherten innerhalb einer 
Woche einen Facharzttermin in zumutbarer Entfernung vorschlagen. Die Wartezeit 
auf den Termin darf vier Wochen nicht überschreiten. Ein Anspruch auf einen 
bestimmten Arzt besteht nicht. 
Kurzzeitpflege wird Kassenleistung 
 Patienten, die nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer ambulanten 
Behandlung vorübergehend weiter versorgt werden müssen, können eine 
Kurzzeitpflege als neue Leistung der Krankenkassen in Anspruch nehmen. 
Außerdem werden die Ansprüche auf häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe 
erweitert. 
Bessere Pflegeleistungen für Demenzkranke  
Mit dem Pflegestärkungsgesetz bekommen Patienten mit Demenz, mit 
nachlassenden geistigen Fähigkeiten, den gleichen Zugang zu Pflegeleistungen wie 
körperlich Behinderte. Die bisherigen drei Pflegestufen sollen auf fünf Pflegegrade 
erweitert werden. Damit kann die Bewertung von Pflegebedürftigkeit individueller 
gestaltet werden. 
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Da die Umstellungen einige Zeit in Anspruch nehmen, wird das neue 
Begutachtungsverfahren tatsächlich erst 2017 starten. Dann wird auch der Beitrag 
zur Pflegeversicherung von 2,35 Prozent auf 2,55 Prozent (2,8 Prozent für 
Kinderlose) erhöht. 
Sterbehilfe wird strafbar  
Geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung ist in Deutschland künftig strafbar. Mit der 
Neuregelung dürfen Vereine oder Einzelpersonen keine Sterbehilfe als 
Dienstleistung mehr anbieten. Wenn etwa einem unheilbar Krebskranken 
geschäftsmäßig ein tödliches Medikament zur Verfügung gestellt wird, drohen bis zu 
drei Jahre Haft. Die prinzipielle Straflosigkeit des Suizids wird nicht infrage gestellt. 

Gesetzesänderungen für Verbraucher 
Porto wird teurer 
 Vom 1. Januar 2016 an müssen sich Verbraucher in Deutschland erneut an höhere 
Briefpreise und neue Briefmarken gewöhnen. Es steigen unter anderem das 
Briefporto für den Standardbrief (bis 20 Gramm) von 62 Cent auf 70 Cent und der 
Maxibrief (bis 1000 Gramm) von 2,40 auf 2,60 Euro. Ein Einschreiben innerhalb 
Deutschlands und ins Ausland wird künftig 2,50 Euro kosten, statt der bisherigen 
2,15 Euro. 
Telefonieren und Surfen wird billiger 
 Vom 30. April 2016 an wird nach Angaben der Verbraucherzentralen Telefonieren 
und Surfen in der EU erneut billiger. Die Preis-Obergrenzen von höchstens 19 Cent 
für abgehende Anrufe, 6 Cent pro SMS und 20 Cent pro Megabyte Daten (jeweils 
zuzüglich Mehrwertsteuer) würden von Höchstaufschlägen auf den jeweiligen 
Heimtarif abgelöst. 
Telefonate aus dem EU-Ausland nach Deutschland dürften dann nur noch fünf Cent 
pro Minute zusätzlich zum Inlandspreis kosten, SMS zwei Cent; für jedes Megabyte 
Datenvolumen beim Surfen dürfen die Firmen höchstens fünf Cent mehr berechnen 
(jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer). 

Gesetzesänderungen für Rentner 
Gesetzliche Renten steigen 
 Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung bleibt bei 18,7 Prozent. Die 
gesetzlichen Renten dürften zum 1. Juli 2016 um knapp 4,4 Prozent im Westen und 
um rund 5 Prozent im Osten steigen. Genau entscheidet sich das im Frühjahr. 
Höherer Grenzwert für Pflicht zur Steuererklärung 
 Nichtarbeitnehmer – etwa Rentner – müssen erst beim Gesamtbetrag der Einkünfte 
von mehr als 8652 Euro eine Steuererklärung abgeben, 2015 waren es 180 Euro 
weniger. 
Steuerpflichtiger Rentenanteil steigt 
 Der steuerpflichtige Rentenanteil steigt 2016 von 70 auf 72 Prozent. Somit bleiben 
nur noch 28 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente steuerfrei. Dieser Anteil gilt 
für im Jahr 2016 neu hinzukommende Rentnerjahrgänge. Bei Bestandsrenten bleibt 
der festgesetzte steuerfreie Rentenanteil bestehen. 

■ 
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